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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	DokID: 1289
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Schwimmbäder, Wartungspersonal (von Schwimmbädern)
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Wartungsarbeiten an Chlorgas- und anderen Wasseraufbereitungsanlagen in
Schwimm- und Hallenbädern, Bedienpersonal von Sauna, ...
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: 
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: ÖNORM M 5872: Ausstattung von Badewasser-Aufbereitungsanlagen mit Mess- und Regelgeräten
ÖNORM M 5878: Anforderungen an Ozonungsanlagen zur Wasseraufbereitung
ÖNORM M 5879 Anforderungen an Chlorungsanlagen zur Wasserbehandlung
Teil 1: Chlorgas-Anlagen
Teil 2: Anlagen zur Desinfektion und Oxidation durch Chlorverbindungen und deren Lösungen
Teil 4: Elektrochem.Verfahren zur Erzeugung von desinfizierend wirkenden Chlorverbindungen vor Ort
ÖNORM M 6217: Betriebseigene Überwachung der Wasseraufbereitung von Hallenbädern, künstlichen Freibädern und Warmsprudelbecken-Anlagen mit Teillastbetrieb
Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser:
ÖNORM EN 15031: Flockungsmittel auf Aluminiumbasis
ÖNORM EN 15032: Trichlorisocyanursäure
ÖNORM EN 15072: Natriumdichlorisocyanurat, wasserfrei
ÖNORM EN 15073: Natriumdichlorisocyanurat, Dihydrat
ÖNORM EN 15074: Ozon
ÖNORM EN 15075: Natriumhydrogencarbonat
ÖNORM EN 15076: Natriumhydroxid
ÖNORM EN 15077: Natriumhypochlorit
ÖNORM EN 15078: Schwefelsäure
ÖNORM EN 15362: Natriumcarbonat
ÖNORM EN 15363: Chlor
ÖNORM EN 15513: Kohlenstoffdioxid
ÖNORM EN 15514: Salzsäure

ÖNORM EN 1069 Teil 1 und 2: Wasserrutschen ab 2 m Höhe
ÖNORM EN 13451 Teil 1 bis 11 Schwimmbadgeräte
ÖNORM EN 15288-1 (Entwurf: 2005 09 01) Schwimmbäder - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an die Konstruktion
ÖNORM EN 15288-2 (Entwurf: 2005 11 01) Schwimmbäder - Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb
ÖNORM M 7635 Lüftungstechnische Anlagen für Hallenbäder
ÖVE EN 60598-2-18 Leuchten - Leuchten für Schwimmbecken und ähnliche Anwendungen
DIN 19643-1 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN 19643-2 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 2: Verfahrenskombination: Adsorption, Flockung, Filtration, Chlorung
DIN 19643-3 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 3: Verfahrenskombination: Flockung, Filtration, Ozonung, Sorptionsfiltration, Chlorung
DIN 19643-4 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 4: Verfahrenskombination: Flockung, Ozonung, Mehrschichtfiltration, Chlorung(Gilt in Verbindung mit DIN 19643-1)
DIN 19643-5 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 5: Verfahrenskombination: Flockung, Filtration, Adsorption an Aktivkornkohle; Chlorung(Gilt in Verbindung mit DIN 19643-1)
DIN 51097 Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene
SN 150913 Beleuchtung von Hallenschwimmbädern und Freibädern
VDI 2089 Blatt 1 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Hallenbäder
VDI 2089 Blatt 3 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Freibäder
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	Hinweis: 
	Hinweis: Wasseraufbereitungschemikalien
	Hinweis: Wasseraufbereitungschemikalien
	Hinweis: Wasseraufbereitungschemikalien
	Angaben: Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Stoffen - § 4 Abs. 2 Zif. 4 MSchG bzw. § 3 Abs. 1 Zif.1 KJBG-VO
Chemikaliengebinde von mehr als 5 kg - § 4 Abs. 2 Zif. 1 MSchG
Arbeiten mit besonderer Unfallsgefahr (Chlorgas- und Ozonanlagen) - § 4 Abs. 3 MSchG, § 3 (1) KJBG-VO
Arbeiten, die häufig übermäßig gebeugt verrichtet werden müssen - § 4 Abs. 5 MSchG
	Hinweis: 
	Hinweis: Seminar: Sicherheitstechnik an Chlorgasanlagen
	Hinweis: Schutzbrille, Gummischürze, Sicherheitsstiefel, Gasmaske (Mehrbereichsfilter A2B2E2K1), Schutzhandschuhe
	Hinweis: Technikraum:
* Chlorgas(lagerraum)
* Unbefugten Zutritt verboten
* Rauchen und Hantieren mit
   offenem Feuer und Licht verboten
* Vorsicht, ätzende giftige Stoffe
	Hinweis: * Unbefugten ist Zutritt verboten
	Hinweis: Chlorgas- bzw. Ozonanlage:
Fluchtfiltermasken
Einsatzplan für Chlorgasaustritt
	Hinweis: Wasseraufbereitungschemikalien laut beiliegender Liste
	Hinweis: Wasseraufbereitungschemikalien laut beiliegender Liste
Auswahl der PSA-Eignung entsprechend der eingesetzten Aufbereitungschemikalien festlegen und warten
Atemschutzfilter (Ablaufdatum, Leistungsverlust bei geöffneter Originalverpackung)
	Hinweis: 
	Hinweis: Einsatzplan für Chlorgasaustrittes
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: indirekte elektrische Gefährdung
(Berührungsspannung)
	Gefährdung: Elektrische Gefährdungen
	Gefährdung: fehlende Vorkehrungen für den Brandfall
	Gefährdung: fehlende Vorkehrungen für Erste Hilfe
	Gefährdung: nicht ausreichende Belüftung in Technikräumen
	Gefährdung: nicht rutschhemmender Bodenbelag in Nassbereichen
	Gefährdung: splittergeschützte Glasflächen
	Gefährdung: nicht erkennbare bzw. schlecht gekennzeichnete oder nicht beleuchtete Fluchtwege
	Gefährdung: Vergiftungen durch Chlorgas
	Gefährdung: mangelnde Belüftung
des Chlorgas(lager)raums
	Gefährdung: mangelnde sicherheitstechnische Ausstattung des Chlorgas(lager)raums
	Gefährdung: fehlende Sicherung der Gasflaschen
	Gefährdung: falsche Aufbewahrung der Gasflaschen
	Gefährdung: fehlende Überprüfung der Chlorgas- bzw. Ozonanlage
	Gefährdung: mangelhafter Zugang und Fluchtmöglichkeit für Technikräume
	Gefährdung: nicht ausreichende Information des Bedienpersonals über Chlorgasanlage
	Gefährdung: nicht ausreichende technische Ausbildung des Bedienpersonals
	Gefährdung: Alleinarbeitsplatz
	Gefährdung: nicht ausreichende persönliche Schutzausrüstung für Chlorgas-Austritt
	Gefährdung: falsche Lagerung von festen Chlorverbindungen
	Gefährdung: fehlende Überprüfung der Wasserfilter
	Gefährdung: fehlende sicherheitstechnische Überprüfungen der Heinzungsanlage
	Gefährdung: nicht ausreichende persönliche Schutzausrüstung bei Dosieranlagen für Wasserchemikalien
	Massnahmen: Potentialausgleich:
* sämtliche metallischen Teile der Nassräume
  in Erdungssystem erfassen!
* Ventilatorenmotoren und Pumpen sind im Greifbereich
  mit einem Notausschalter auszustatten!
* Elektrische Maschinen und Geräte benötigen eine wirk-
  same Schutzmaßnahme gegen das Auftreten einer
 unzulässig hohen Berührungsspannung (ÖVE-E 40)
* Notabschaltung der gesamten elektrischen Anlagen an
  einer zentralen, gegen den Zutritt unbefugter Personen
  gesicherten Stelle.
* wiederkehrender Prüfbefund nach den geltenden
  elektrotechnischen Bestimmungen (ÖVE) von einem
  befugten Elektrounternehmen!
	Massnahmen: Leuchten im Bad, in der Sauna und Dusche sind nach Schutzart IP 54 auszuführen!
Reinigungssteckdosen im Bereich der Nassräume sind wasserdicht unter Deckeln, nur mit Werkzeug öffenbar auszustatten.
	Massnahmen: * geprüfte Handfeuerlöscher im Bereich der technischen
   Zentrale an gut sichtbarer und leicht erreichbarer Stelle
   anbringen!
* Bademeister, sein Stellvertreter, sowie das Personal
   sind in der Handhabung der Feuerlöscher zu schulen!
* Beim Eingang zur Schwimmhalle bzw. zum Bad sind
  Anweisungen über die erste Brandbekämpfung sowie
  ein Aufstellungsplan der Handfeuerlöscher auszuhängen!
* Brandmeldeanlage in Ausführungsstufe "Vollschutz"!
	Massnahmen: Sanitäts- bzw. Bademeisterraum:
* Hilfs- und Verbandsmittel, Liege
* Rettungsringe, Rettungsstangen
während Betriebszeiten anwesender Ersthelfer / Rettungs-schwimmer
	Massnahmen: geeignete und wirksame mechanische Lüftungsanlage:
Luftgeschwindigkeit ca. 0,2 - 0,3 m/sec
innerliegenden (Technik)räume über Dach zu entlüften!
	Massnahmen: Verkehrswege im Badebereich, auch Stiegen sind rutschsicher herzustellen - DIN 51097!
	Massnahmen: Flügel oder sonstige Glastüren sind mit splitter- bzw. -bruchsicheren Glas zu versehen
	Massnahmen: Notbeleuchtungsanlage:
* Ausgangstüren, Notausgänge, Verkehrswege, usw.
* selbständige Aktivierung bei Ausfall der zentralen
  Beleuchtungsanlage
* Aktivierung beim Betätigen der Nottaste, Brandalarm
  und Chlorgasalarm in Dauerschaltung
* 2 Stromkreise, sodass mindestens jede zweite Lampe
  aktiviert ist
* Fluchttüren in Fluchtrichtung öffnend herstellen!
	Massnahmen: Chlor- und Chlordioxidanlagen müssen den Vorschriften der ÖNORM M 5879 Teil 1 Teil 2 bzw. Teil 4 entsprechen.
	Massnahmen: * ausreichende Zuluftödffnungen
* mechanische Entlüftungsanlage unmittelbar über dem
  Fußboden 
	Massnahmen: * vollautomatische Brauseanlage beim Auftreten von
  Chlorgas (Chlorgaswarngerät) -Niederschlag des Gases!
* Aktivierung der Brause auch mit Handabsperrventil
  neben der Zugangstüre 
* Durchflusswächter für Wasser mit Signalvorrichtung:
  bei Ausbleiben des  Wasserstromes muss das
  Zuströmen des Chlorgases unterbrochen werden!
* Chlorgaswarngeräte (redundant) in Fußbodennähe
   maximal 30 cm über dem Boden!
* Notduscheinrichtungen mit Betätigungsventil
	Massnahmen: Chlorgasflaschen sind gegen Umfallen mittels Ketten oder Schellen zu sichern!
Transport der Chlorgasflaschen mittels Flaschenkarren,
Flaschen sind auch am Flaschenkarren mit Kette oder Schelle zu sichern!
	Massnahmen: * keine Lagerung von Gasflaschen im Technikraum
* keine Lagerung von Chlorgasflaschen im Freien
* Lagerung voller und leerer Chlorgasflaschen
  ausschließlich im abgetrennten Lagerraum!
	Massnahmen: * Prüfung der gasführenden Leitungen vor Inbetriebnahme
* wiederkehrende Prüfung der chlorgasführenden
  Leitungen mindestens 1-mal jährlich von Fachmann
* Funktionstüchtigkeit  und  Betriebssicherheit 
* Prüfbuch
	Massnahmen: Türen von außen nur mit Schlüssel zu öffnen!
Notentriegelung von innen jederzeit ohne Schlüssel!
mind. feuerhemmende Ausführung (EI 30)
	Massnahmen: Aushang der Betriebs-, Wartungs- sowie Bedienungs-vorschriften im Technikraum
* übersichtliche Bedienungs- und Wartungsanweisung
* Installationschema  der  Anlage
	Massnahmen: Bedienung der Chlorierungsanlage:
* nur sicherheitstechnisch geschultes Personal:
  Seminar "Sicherheitstechnik von Chlorgasanlagen"
* Unterweisung: Gefährlichkeit des Chlorgases als Giftgas
  inklusive Spätfolgen
* mind. zwei geschulte Personen
	Massnahmen: Eine zweite Person muß während des Auswechselns der Chlorgasflaschen anwesend sein!
Notrufmöglichkeit ist nur bei Verwendung von festen Chlorverbindungen ausreichend!
	Massnahmen: 2 Chlorgasfiltermasken (Vollmaske mit Filtersatz B):
* Auswechseln von Chlorgasflaschen nur mit
  umgehängter Chlorgasfiltermaske
* Ersatzfilter muss IMMER vorrätig sein!
* vergaste Räume dürfen nur mit außenluftunabhängigem
  Atemschutzgerät (Feuerwehr)  betreten werden!
	Massnahmen: Chlorverbindungen in dicht schließenden, unzerbrechlichen Behältern aufbewahren!
Bei Manipulationen Handschuhe und Augenschutz verwenden!
	Massnahmen: Filterbehälter muss ein Druckbehälter sein:
* Werksdruckprobenbescheinigung:
  1,5 facher maximaler Betriebsdruck
* Aushang einer Bedienungsanleitung:
  Rückspülung mit Druckluft!
	Massnahmen: Heizungsanlagen prüfpflichtig gemäß AM-VO:
* Niederdruckgasanlagen ÖVGW-TVR-Gas
* Ölfeuerungsanlagen
* Ausgleichsgefäße als Druckbehälter
	Massnahmen: Schutzbrille, Gummischürze, Gummistiefel und Gummi-handschuhe beim An- und Abschließen von Chemikalienbehältern, bei Wartungsarbeiten:
* Wasserenthärtungsanlage: Ionentauscher
* Regeneration mit Schwefelsäure
* pH-Regulation mit Salzsäure, Natronlauge
* Phosphatlösung als Korrosionsschutz
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



